


Der Weg zu einem Gesetz

Regierungsrat (RR) 
beantragt von sich aus oder aufgrund 
einer Motion des KR ein neues oder zu 
änderndes Gesetz

Vorberatung in  
zuständiger KR-Kommission

Redaktionskommission

2. Lesung und Schlussabstimmung im KR

Eventuell Volksabstimmung

Eintretensdebatte und  
1. Lesung im Kantonsrat

Kantonsrat (KR)
Ratsmitglieder verlangen mit einer Parla-
mentarischen Initiative (PI) eine Verfas-
sungs- oder Gesetzesvorlage

Mindestens 60 KR sind für vorläufige  
Unterstützung

Vorberatung in zuständiger  
KR-Kommission

RR nimmt innert 6 Monaten Stellung

Kommission beantragt  KR Zustimmung, 
Ablehnung oder Änderung

12 Stichworte zum Kantonsrat

Arbeitsaufwand: Die Ratsmitglieder üben ihr Mandat nebenberuflich aus. Das Pensum 
umfasst je nach Funktion und Anzahl Sitzungen zwischen 20 und 50%.
Entschädigungen: Die Ratsmitglieder erhalten ein Sitzungsgeld von CHF 200.– pro 
Halbtagessitzung. Hinzu kommen eine Pauschalentschädigung von CHF 6800.– pro 
Amtsjahr und ein persönliches ZVV-Jahresabonnement 1. Klasse.
Fraktionen: Sie setzen sich zusammen aus mindestens 5 Kantonsratsmitgliedern und 
beraten die Ratsgeschäfte aus der Sicht der jeweiligen Partei vor.
Kommissionen: 5 Aufsichtskommissionen (11 Mitglieder) und 7 Sachkommissionen  
(15 Mitglieder) beraten die ihnen vom Kantonsrat zugewiesenen Geschäfte vor und  
stellen dem Plenum Antrag.
Ratspräsidium: Besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten sowie zwei Vizepräsi-
dien. Die Präsidentin oder der Präsident ist für ein Jahr gewählt, leitet die Sitzungen und 
repräsentiert als höchste Zürcherin oder höchster Zürcher den Kantonsrat nach aussen.
Protokolle: Die Wortprotokolle der Ratssitzungen sind im Internet zugänglich.
Redezeit: Die maximale Redezeit beträgt je nach Art der Debatte und des Geschäftes 2,  
5 oder 10 Minuten.
Redeordnung: Die Voten werden in schriftdeutscher Sprache gehalten. Es spricht nur, 
wer vom Ratspräsidium das Wort erhält, und höchstens zweimal zum gleichen Punkt. 
In der Regel eröffnet die Sprecherin oder der Sprecher der vorberatenden Kommission 
die Debatte. Es folgt die allgemeine Diskussion mit den Fraktions- und Einzelvoten. Am 
Schluss spricht das zuständige Mitglied des Regierungsrates. 
Regierungsrat: Die 7 vollamtlichen Mitglieder der Exekutive vertreten die Geschäfte 
ihrer Direktion im Kantonsrat.
Sitzungszeiten: Die Ratssitzungen finden in der Regel am Montagvormittag von 8.15 
bis 12 Uhr statt.  
Teilnahmepflicht: Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen.
Traktandenliste: Liste aller pendenten Geschäfte. Pro Sitzungshalbtag werden durch-
schnittlich 7 bis 12 Geschäfte erledigt.
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Parlamentarische Vorstösse und Erklärungen

Bezeichnung/ 
Urheber /in Zweck

Motion
Mindestens 1 Ratsmitglied 
oder Kommission

Beauftragt den Regierungsrat, innert  
2 Jahren eine Verfassungs-, Gesetzes- oder 
Kreditvorlage vorzulegen.

Postulat
Mindestens 1 Ratsmitglied 
oder Kommission

Verpflichtet den Regierungsrat zu prüfen, ob 
eine Vorlage zu unterbreiten ist, und darüber 
innert 2 Jahren Bericht zu erstatten.

Dringliches Postulat
Mindestens 60 Ratsmitglieder

Wie das Postulat, jedoch hat der Regierungs-
rat innert 1 Jahr Bericht zu erstatten.

Interpellation
Mindestens 20 Ratsmitglieder

Verpflichtet den Regierungsrat, innert 2 Mo-
naten Auskunft über Angelegenheiten der 
Verwaltung zu geben. Die Antwort wird im 
Kantonsrat diskutiert.

Anfrage
1 oder mehrere Ratsmitglieder

Wie die Interpellation, jedoch hat der Re-
gierungsrat innert 3 Monaten Auskunft zu 
geben. Die Antwort wird im Kantonsrat nicht 
diskutiert.

Dringliche Anfrage
Mindestens 60 Ratsmitglieder

Wie die Anfrage, jedoch hat der Regierungs-
rat innert 5 Wochen Auskunft zu geben.

Fraktionserklärung
Jede Fraktion

Legt die Haltung einer Fraktion zu einem  
aktuellen Ereignis dar und wird im Rat  
verlesen. Es findet keine Diskussion statt.

Persönliche Erklärung
Jedes Ratsmitglied

Zurückweisung oder Richtigstellung von 
Aussagen, welche die eigene Person betref-
fen. Es findet keine Diskussion statt.
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Anzahl Kantonsratssitze pro Bezirk und nach Partei in den 168 Gemeinden

Besuchen Sie uns!
Die Sitzungen des Kantonsrates sind
öffentlich. Gruppen und Schulklassen können
sich online für eine Führung anmelden.
www.kantonsrat.zh.ch 

Der Kanton Zürich gliedert sich in 12 Bezirke und 168 Gemeinden. 
Die Stimmbürgerinnen und Stimbürger wählen die Kantonsräte aus 
ihrem Bezirk, dem sogenannten Wahlkreis. 
Die bevölkerungsreichsten Bezirke Zürich und Winterthur sind in 6 
bzw. 2 Wahlkreise unterteilt. Die Anzahl Kantonsratssitze, die einem 
Wahlkreis zustehen, richtet sich nach dessen Bevölkerungszahl.
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